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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 1 – Landesamtsdirektion 

Verfassungsdienst 

 

 

    

  Datum 2. Mai 2017 
  Zahl 01-VD-BG-9513/6-2017 

  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 
    

Betreff:  

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 geändert wird; 
Stellungnahme 

 Auskünfte Mag. Corinna Smrecnik 
 Telefon 050 536 10806 
 Fax 050 536 10800 
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An das  

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

 

Per E-Mail: POST.I3@bmwfw.gv.at 

 

Zu dem mit do. Note vom 3. April 2017, Zl. BMWFW-91.561/0001-I/3/2017, übermittelten Geset-

zesentwurf wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Zu Z 4 (§ 39 Abs. 4 Z 1) sowie zum Vorblatt „Problemanalyse“ und den Erläuterungen „Allge-

meiner Teil“: 

Angemerkt wird, dass offenbar aufgrund eines Versehens an diversen Stellen anstatt der Richtlinie 

(EU) 2015/849 die Richtlinie (EU) 2015/549 zitiert wird. 

 

Zu § 52j und § 52k: 

Angemerkt wird, dass eine Zweckwidmung für die durch die Wirtschaftskammer Österreich eingeho-

benen Geldstrafen nicht ersichtlich ist. 

 

Zu den finanziellen Auswirkungen wird angemerkt, dass der Darstellung in den Erläuterungen, dass 

sich aus der gegenständlichen Maßnahme keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 

die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger ergeben, nicht beigepflichtet werden kann. 

 

Ein zusätzlicher Aufwand der Landesverwaltungsgerichte – durch Beschwerden gegen die von der 

Wirtschaftskammer Österreich gemäß § 52j und § 52k in der Fassung des Entwurfes verhängten 

Maßnahmen – kann ebenso wenig ausgeschlossen werden wie ein erhöhter Aufwand der Aufsichts-

behörde iSd. § 63 Abs. 1 BiBuG 2014.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates elektro-

nisch übermittelt.  

 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Dr. Primosch 
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Nachrichtlich an: 

 
1. das Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst 
2. das Präsidium des Nationalrates 
3. alle Ämter der Landesregierungen 
4. die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung 
5. den Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat  
 und Europäischen Parlament  
6. den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei 
7. den Freiheitlichen Parlamentsklub 
8. den Grünen Klub im Parlament 
9. den Parlamentsklub Team Stronach 
10. den Klub von Neos 
11. alle Mitglieder der Kärntner Landesregierung 
12. die Abteilungen 1, 2 und 7 
  
 

 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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